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Hallo Wellness,

zu

Zitat

Die den FBKL offiziell zustehenden 6 Ausgleichsstunden sollen nun von diesen auf
andere besonders engagierte Lehrkräfte verteilt werden

Dies dürfte rechtlich nicht zulässig sein. In der Anlage 1 zur Niedersächsische Verordnung über
die Arbeitszeit der Beamtinnen und Beamten an öffentlichen Schulen (Nds.ArbZVO-Schule)
heißt es: Die "Lehrkräfte, die eine Fachkonferenz an einer Hauptschule, Realschule oder Haupt-
und Realschule leiten, die mindestens zweizügig geführt wird," erhalten insgesamt 6
Anrechnungsstunden. Diese 6 Anrechnungsstunden sind also diesem Personenkreis
zugeordnet. Nicht jede Fachkonferenzleitung muss eine Anrechnungsstunde bekommen, aber
die 6 Anrechnungsstunden müssen unter den Fachkonferenzleitenden aufgeteilt werden. §12
legt fest: DIe mit den Aufgaben (hier: Der Fachkonferenzleitung) betrauten Personen erhalten
die Anrechnungsstunden.
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